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I. Sachverhalt 
 
Über eine Änderung der Eintrittspreise für das Mineral-Parkfreibad wurden letztmals vor 2 Jahren im 
Gemeinderat beraten. Die Systematik, jeweils im 2-jährigen Rhythmus die Höhe der Eintrittspreise 
anzupassen, sollte auch zukünftig beibehalten werden.   
 
Mit der Stadt Bönnigheim, mit der seit annährend 30 Jahren eine Verbundregelung für das Freibad 
besteht, wurde die Preisanpassung besprochen. Bei der Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 
15. November 2016 haben die Ausschussmitglieder den geänderten Eintrittspreisen zugestimmt und 
eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Gemeinderat beschlossen. Auch in Bönnigheim 
besteht Einigkeit, die Preise wie vorgeschlagen, ab 2017 anzupassen.   
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 
1. Wie vom Verwaltungsausschuss empfohlen, wird einer Erhöhung der Eintrittsgebühren ab 1. Mai       
    2017 bzw. für den Vorverkauf ab 1. April 2017 wie vorgeschlagen, zugestimmt. 
 
2. Bei den Öffnungszeiten bleibt es bei der bisherigen Regelung vom  1. Mai eines Jahres bis zum  
    Ende der großen Ferien.   
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III. Begründung 
 
Ab 2017 werden für das Mineral-Parkfreibad folgende Eintrittspreise vorgeschlagen: 
     

 
Einzelkarten 

Eintrittspreise  
 

2015 

Vorverkaufspreise 
 

bisher 

geplante Er-
höhung               

 
2017 

   

Erwachsene ab 18 Jahre 
 

4,50  4,70 

Jugendliche unter 18 Jahre, 
Schüler und Studenten 
bis zum 25. Lebensjahr, 
Schwerbehinderte ab 5o % 

2,20 
 

 2,30 

Familienkarte  
(Elternpaar mit mindestens einem 
Kind) 
 

11,00  11,50 

Feierabendtarif 
(ab gültig ab 19.00 Uhr) 

2,20  2,30 

Für Besigheimer Schulklassen unter Aufsicht des Lehrers, für Kinder bis 
zum 6. Lebensjahr und für Personen mit 100% Schwerbehinderung ist 
der Eintritt frei 

 

 
Zehnerkarten  
(nur gültig im Jahr des Kaufes) 

   

Erwachsene ab 18 Jahre 
 

35,00  38,00 

Jugendliche unter 18 Jahre, 
Schüler und Studenten 
bis zum 25. Lebensjahr, 
Schwerbehinderte ab 5o % 

17,50  19,00 

Jahreskarten  
(nur gültig in der jeweiligen Badesaison) 

   

Erwachsene ab 18 Jahre 
 

70,00 65,00 75,00 
(Vorverkauf 

70,00) 

Jugendliche unter 18 Jahre, 
Schüler und Studenten 
bis zum 25. Lebensjahr, 
Schwerbehinderte ab 5o % 

35,00 30,00 38,00 
(Vorverkauf 

33,00) 

Zusatzkarte für Ehepartner 
 

48,00 43,00 50,00 
(Vorverkauf 

45,00) 

Zusatzkarte für Jugendliche 
von 6 bis unter 18 Jahre bis zum 2. 
Kind (ab 3. Kind frei) 

10,00 9,00 11,00 
(Vorverkauf 

10,00) 

 
sonstige Gebühren 

   

Warmdusche 0,20  0,20 

Ersatz für 1 verlorengegangenen 
Schlüssel für Garderobenschrank 
oder Wertsachenschließfach 

15,00  15,00 
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Weiterer Beratungsbedarf ergab sich im Verwaltungsausschuss aus der Tatsache, dass die Stadt 
2016 kritische Nachfragen zum Schließtag 11. September 2016 erreicht haben. Wegen bereits ver-
einbarter Termine hatte die Stadt keine andere Möglichkeit, als an diesem bereits frühzeitig festgeleg-
ten Schließdatum festzuhalten.  Auf Grund der bekannten Mängel im Schwimmerbecken musste un-
mittelbar nach Schließung des Bades für den Publikumsverkehr das Wasser abgelassen werden. Zur 
Begutachtung dieser Mängel und einer eventuellen Nachbesserung waren die Fachleute und Hand-
werker für die Tage kurz nach Schließung bereits beauftragt. 
 
Abgesehen davon war absehbar, dass das an den folgenden Tagen noch angekündigte schöne Wet-
ter sich nach kurzer Zeit verschlechtern würde. Außerdem kommen erfahrungsgemäß nach den 
Sommerferien nur noch Dauerschwimmer ins Freibad, die in der Regel eine Jahreskarte besitzen und 
keinen Einzeleintritt mehr bezahlen. Alles in allem schlägt jeder zusätzliche Öffnungstag im Septem-
ber für Heizung, Kassen- u.  Reinigungspersonal mit ca. 2.000 Euro zu Buche. 
 
Auch der Vorschlag, sich mit Bönnigheim über einen gestaffelten Saisonbeginn und daraus folgend 
eine längere auch gestaffelte Öffnungszeit im September zu einigen, birgt große Nachteile. Aus der 
Erfahrung der Jahre hat sich gezeigt, dass sich die Freibadbesucher am Beginn der Freibadsaison 
zum Kauf einer Jahreskarte entscheiden. Sofern die Jahreskarte nicht bereits im Vorverkauf erworben 
wurde, wird beim erstmaligen Badebesuch entschieden, ob eine Jahreskarte erworben werden soll 
oder nicht. Diese Tatsache könnte dazu führen, dass dasjenige Bad, das zu einem späteren Zeitpunkt 
öffnet, eventuell Einbußen beim Jahreskartenverkauf hätte. Deshalb wurde ein solcher Vorschlag 
logischerweise von beiden Städten des Freibadverbundes schon vor Jahren verworfen.   
  
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
   keine Anmerkungen     
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
   Sofern es bei den Besuchern beim bisherigen Kaufverhalten für die Eintrittskarten bliebe, könnte mit  
   Mehreinnahmen in Höhe von ca. 7.000 Euro gerechnet werden.  
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